Stadt Sassenberg

Offentliche Bekanntmachung

der 6ffentlichen Auslegung gemag § 3 (2) BauGB zur
59. Anderung des Flichennutzungsplanes der Stadt Sassenberg

im Verfahren geman §§ 2ff. Baugesetzbuch (BauGB)

Der Infrastrukturausschuss des Rates der Stadt Sassenberg hat in seiner Sitzung am
29.11.2023 beschlossen, den wirksamen Flachennutzungsplan (FNP) der Stadt Sassenberg
im Westen der Orislage Fuchtorf gemal §§ 2-7 Baugesetzbuch (BauGB) zu &ndern (59.
Anderung). Hierbei soll die Riicknahme einer dargestellten ,Wohnbauflache® im Westen von
Fuchtorf erfolgen. Durch die zukinftige Darstellung als ,Flache fur die Landwirtschaft* -
entsprechend seiner derzeitigen Nutzung - soll die planungsrechtliche Voraussetzung fur die
Neuausweisung von Wohnbauflache im Stiden des Ortsteils Flchtorf geschaffen werden. Eine
Entwicklung der bislang dargestellten Wohnbauflache ist aufgrund der landwirtschaftlichen
Immissionen derzeit ausgeschlossen.

Lage und Abgrenzung des Plangebietes (réumlicher Geltungsbereich)
Der ca.1,37 ha grofie Anderungsbereich liegt im Westen der Ortslage Fiichtorf und wird
- im Norden durch die ,Vinnenberger Stralle®,
- im Westen durch die Stralle ,Hoher Kamp®,
- im Sitden durch die ,Kettelstraf’e“ und
- im Osten durch eine kleinteilige Wohnbebauung begrenzt.

Die Grenzen des Anderungsbereiches sind geméR dem Anderungsbeschluss in der
Planzeichnung dargestelit.
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Ubersichtsplan (ohne MaRstab)
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Anlass und Ziel der Anderung

Gemall Ziel 3 des Regionalplans Mdunsterland sind die dargestellten ,Allgemeinen
Siedlungsbereiche“ durch die Kommunen bedarfsgerecht in Anspruch zu nehmen. Da die
Stadt Sassenberg mit der 51. Anderung des Flachennutzungsplans die Schaffung der
planungsrechtlichen Voraussetzungen fur die Ausweisung von Wohnbauflache im Stden des
Ortsteils Flchtorf beabsichtigt, ist sie dazu verpflichtet Wohnbauflache an anderer Stelle
zuriickzunehmen. Ziel der 59. Anderung ist es demnach, eine bisher als ,Wohnbauflache"
dargestellte Flache zuriickzunehmen und entsprechend der derzeitigen Nutzung als ,Flache
far die Landwirtschaft* darzustellen. Durch die sich daraus ergebende Reduzierung der
Siedlungsflache wird, in Verbindung mit der 51. Anderung des Flachennutzungsplanes, den
Zielen einer bedarfsgerechten Inanspruchnahme von Bauflachen Rechnung getragen.

Zum Verfahren
Die Anderung des Flachennutzungsplanes erfolgt im sogenannten Vollverfahren gemag §§
2ff. BauGB mit einer zweistufigen Beteiligung nach §§ 3 und 4 BauGB.

Die fruhzeitige Beteiligung gem. § 3 (1) BauGB i.V.m. § 4 (1) BauGB wurde vom 01.07.2024
bis zum 31.07.2024 durchgefuhrt.

Ort und Dauer der Auslequng

Der Entwurf der 59. Anderung des Flachennutzungsplanes liegt mit seiner Begrindung
einschlieBlich des Entwurf des Umweltberichts und den bereits vorliegenden
umweltbezogenen Informationen in der Zeit vom

30.09.2024 bis einschliellich 30.10.2024

im Rathaus der Stadt Sassenberg, Schiirenstrafte 17, Raum 203, zu jedermanns Einsicht
aus:

montags bis mittwochs und freitags von 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr
donnerstags von 08:30 Uhr bis 18:00 Uhr

Offengelegt werden

- Der Entwurf der 59. Anderung des Flachennutzungsplanes (Planzeichnung) und seine
Begrindung mit Umweltbericht (Entwurf)

Die Unterlagen sind auch im Internet abrufbar unter der Adresse:
hitps://www.o-sp.de/sassenberg/beteiligung > ,Aktuelle Beteiligungen® - ,Offentliche
Auslegung®.

Hier besteht ebenfalls die Moglichkeit, sich bis zum 30.10.2024 zur vorgesehenen Planung zu
aulern.

Zusitzlich kann die Planung nach vorheriger Terminabstimmung mit Herrn Middendorf,
Telefon (02583/309-2040) oder Frau Rylka, Telefon (02583/309-2030) erortert werden.

Gemal § 3 (2) Satz 4 BauGB wird darauf hingewiesen,

e dass Stellungnahmen wahrend der Dauer der o.g. Veréffentlichungsfrist abgegeben
werden kénnen,

e dass Stellungnahmen elektronisch Gbermittelt werden sollen, bei Bedarf aber auch auf
anderem Weg (z.B. schriftlich oder zur Niederschrift bei der oben genannten Stelle)
abgegeben werden kénnen.

e dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen gemal § 4a (6) BauGB bei der
Beschlussfassung tber den Bauleitplan unbertcksichtigt bleiben kénnen, sofern die Stadt
deren Inhalt nicht kannte, nicht hatte kennen missen und deren Inhalt fur die
Rechtmagigkeit des Bebauungsplanes nicht von Bedeutung ist
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dass eine Vereinigung im Sinne des § 4 (3) Satz 1 Nr. 2 des Umwelt-
Rechtsbehelfsgesetzes (UmwRG) in einem Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 (2) UmvRG
gem. § 7 (3) Satz 1 UmwRG mit allen Einwendungen ausgeschlossen ist, die sie im
Rahmen der Auslegungsfrist nicht oder nicht rechtzeitig geltend gemacht hat, aber hatte
geltend machen kénnen.

Hinweis zu Umweltbelangen
Im Rahmen der &ffentlichen Auslegung kénnen folgende Unterlagen mit umweltbezogenen
Informationen bei der Stadt Sassenberg eingesehen werden:

1. BEGRUNGUNGSENTWUREF von September 2024 mit folgendem Inhalt:

1.  Aligemeine Planungsvorhaben und Planungsziele

1.1 Anderungsbeschluss

1.2 Anderungsanlass und Anderungsziel

1.3 Derzeitige Situation

2.  Planungsrechtliche Vorgaben

3 Anderungspunkte im Flichennutzungsplan

4. Natur und Landschaft

4.1 Eingriffsregelung

4.2 Biotop- und Artenschutz

4.3 Natura 2000

4.4 Belange des Bodenschutzes

4.5 Wasserwirtschaftliche Belange

46 Forstwirtschaftliche Belange

4.7 Anforderungen des Klimaschutzes

5. Sonstige Belange

5.1 Erschlielung

5.2 Ver- und Entsorgung

5.3 Altlasten und Kampfmittelvorkommen

54 Immissionsschutz

5.5 Denkmalschutz

6. Umweltbericht

6.1 Einleitung

6.2 Beschreibung und Bewertung des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario) und der
erheblichen Umweltauswirkungen der Planung wahrend der Bau- und Betriebsphase

6.3 Prognose Uber die Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchfiihrung der Planung
(Nullvariante)

6.4 Geplante Mallnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der festge-
stellten erheblich nachteiligen Umweltauswirkungen

6.5 Anderweitige Planungsmdglichkeiten

6.6 Beschreibung der erheblich nachteiligen Auswirkungen geman der zuldssigen Vorhaben
fir schwere Unféille oder Katastrophen einschlief3lich notwendiger Mallnahmen zur
Vermeidung / Ausgleich

6.7 Zusatzliche Angaben

6.8 Zusammenfassung

6.9 Referenzliste der Quellen

Anhang

- Artenschutzprotokoll
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2. UMWELTBEZOGENE STELLUNGNAHMEN von Fachbehérden und sonstigen Tragern
offentlicher Belange aus der o&ffentlichen Beteiligung gemal § 4 Abs. 1 BauGB.
Umweltbezogene  Stellungnahmen der Offentlichkeit aus der frilhzeitigen
Offentlichkeitsbeteiligung geman § 3 Abs. 1 sind nicht eingegangen.

- Kreis Warendorf
Zu den Themen: Naturschutz / Artenschutz / Altlasten
Betroffenheit der Schutzgiiter: Boden, Flache/ Tiere und Pflanzen, Klima.

- LWL = Archéaologie fur Westfalen
Zum Thema: Bodendenkmal
Betroffenheit der Schutzguter: Boden / Kultur- und Sachguter

Neben dem Entwurf zur 59. Anderung des Flachennutzungsplanes werden die unter 1.
aufgelisteten vorhandenen umweltbezogenen Informationen o&ffentlich ausgelegt. Zusatzlich
zur Offenlegung im Amt 60 — Bauverwaltungsamt der Stadt Sassenberg kénnen die Anderung
des Flachennutzungsplanes sowie die Begriindung auch im Internet unter https://www o-
sp.de/sassenberg/beteiligung > ,Aktuelle Beteiligungen® — ,Offentliche Auslegung®
eingesehen werden. Die vorhandenen umweltbezogenen Stellungnahmen gemal 2. sind
ebenfalls im Amt 60 verfugbar.

Ubereinstimmungserkliarung gem. § 2(3) BekanntmVO

Der Beschluss zur Offentlichkeitsbeteiligung geman § 3(2) BauGB i.V.m. § 4 (2) BauGB stimmt
mit dem Beschluss des infrastrukturausschusses des Rates der Stadt Sassenberg vom
21.11.2023 Uberein. Der Beschluss ist ordnungsgeman zustande gekommen (§ 2 (1) und (2)
BekanntmVO).

Sassenberg, 20.09.2024

BN
f \ N\'\J\'\‘ﬁ\:
Josef Uphoff
Biirgermeister

Stadt Sassenberg

Bekanntmachungsanordnung

Die Beteiligung der Offentlichkeit sowie der Behérden und sonstigen Trager offentlicher
Belange zur 59. Anderung des Flachennutzungsplans der Stadt Sassenberg wird hiermit
gemal § 2 (4) BekanntmVO 6ffentlich bekannt gegeben.

Sassenberg, 20.09.2024
A AU
Josef Uphoff

Birgermeister
Stadt Sassenberg



Stand alt:

FNP einschl. 1. bis 31., 35. bis 38., 41. bis 49., 50. Teil B und
53. Anderung sowie Berichtigungen
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ANDERUNGSVERFAHREN

Der Rat der Stadt Sassenberg hat am nach § 2 und § 2a des Baugesetzbuches beschlossen, die
59. Anderung des Flachennutzungsplanes aufzustellen.

Dieser Beschluf} ist am ortstiblich bekannt gemacht worden.

Sassenberg, den

Blrgermeister
Die frihzeitige Unterrichtung der Offentlichkeit Giber die Bauleitplanung hat am

des Baugesetzbuches stattgefunden.
Sassenberg, den

gemaf § 3 Absatz 1

Blrgermeister

Die Unterrichtung der Behdérden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange tiber die Bauleitplanung hat vom
bis gemal § 4 Absatz 1 des Baugesetzbuches stattgefunden.
Sassenberg, den

Blrgermeister

Der Rat der Stadt hat am gemaR § 3 Absatz 2 des Baugesetzbuches beschlossen, diese 59. And-
erung des Flachennutzungsplanes — Entwurf mit Begriindung — 6ffentlich auszulegen.
Sassenberg, den

Blrgermeister

Diese 59. Anderung des Flachennutzungsplanes — Entwurf mit Begriindung — hat gemaR § 3 Absatz 2 des
Baugesetzbuches in der Zeit vom bis einschlieRlich zu jedermanns Einsicht 6ffentlich
ausgelegen. Die 6ffentliche Auslegung wurde am ortstiblich bekannt gemacht.

Diese Auslegung gemaf § 3 Absatz 2 wurde gleichzeitig mit der Einholung der Stellungnahmen gemaf § 4
Absatz 2 des Baugesetzbuches durchgefihrt.

Sassenberg, den

Blrgermeister

Der Rat der Stadt hat gemaR § 3 Absatz 2 des Baugesetzbuches in der Sitzung am Uber die
vorgebrachten Anregungen und Bedenken entschieden und die 59. Anderung des Flachennutzungsplanes
einschlieRlich Begriindung festgestellt.

Sassenberg, den

Blrgermeister

Diese 59. Anderung des Flachennutzungsplanes ist gemaR § 6 Absatz 1 des Baugesetzbuches mit Verfiigung
vom genehmigt worden.
Munster, den

Die Bezirksregierung
Im Auftrag :

Die Genehmigung dieser 59. Anderung des Flachennutzungsplanes ist gemaR § 6 Absatz 5 des Baugesetz-
buches am ortsiiblich bekannt gemacht worden. Mit dieser Bekanntmachung wird die 59. Anderung
des Flachennutzungsplanes wirksam.

Sassenberg, den

Blrgermeister

RECHTSGRUNDLAGEN

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBI. | S. 3634), in der
zuletzt geanderten Fassung.

Verordnung liber die bauliche Nutzung der Grundstiicke (Baunutzungsverordnung - BauNVO -) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBI. | S. 3786), in der zuletzt gednderten Fassung.

Verordnung liber die Ausarbeitung der Bauleitpldne und die Darstellung des Planinhalts
(Planzeichenverordnung PlanZV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18.12.1990
(BGBI. 1 1991 | S. 58), in der zuletzt gednderten Fassung.

Bauordnung fiir das Land Nordrhein-Westfalen 2018 - Landesbauordnung - (BauO NRW 2018) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 03.08.2018 (GV. NRW. S. 421), in der zuletzt gednderten Fassung.

Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom
14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), in der zuletzt gednderten Fassung.

Wassergesetz fiir das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz - LWG -) in der Fassung des
Artikels 1 des Gesetzes zur Anderung wasser- und wasserverbandsrechtlicher Vorschriften vom 8.07.2016
(GV. NRW. S. 559), in der zuletzt gednderten Fassung.

Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG -) in der Fassung vom
31.07.2009 (BGBI. | S.2585), in der zuletzt ge&dnderten Fassung.

Gesetz iiber Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG ) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 29.07.2009 (BGBI. | S. 2542), in der zuletzt gednderten Fassung.

Gesetz iiber die Umweltvertraglichkeitspriifung (UVPG) vom 18.03.2021 (BGBI. | S. 540), in der zuletzt
geénderten Fassung.

Gesetz zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Gerdausche,
Erschiitterungen und dhnliche Vorgdnge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 17.05.2013 (BGBI. | S. 1274, 2021 | S. 123), in der zuletzt ge&nderten
Fassung.

FUR DIE 59. Anderung
DARSTELLUNGEN

| W |
()

Spielplatz

@ Pumpwerk

® Regenrickhaltebecken

ERLAUTERUNGEN

<>

Wohnbauflache gem. § 5 (2) Nr. 1 BauGB

Grenze der Geltungsbereich der 59. Anderung

Gemischte Bauflache gem. § 5 (2) Nr. 9a BauGB

Flache fur Versorgungsanlagen gem. § 5 (2) Nr. 4 BauGB

Flache fur die Landwirtschaft gem. § 5 (2) Nr. 9a BauGB

Anderung von ,Wohnbauflache® in ,Flache fir die Landwirtschaft*

Stadt Sassenberg

Flachennutzungsplan 59. Anderung

z Malstab . o. 1:5.000
Q WoltersPartner
?ZD: BIattgroBe 94 /30 WP Stadtplaner GmbH
Daruper Strafie 15 - D-48653 Coesfeld
Bearbeiter Stro T ackpaner@wolerspatner de.
Datum 11.04.2024
0 50 100 150 200 300 m
Auftraggeber:
m Stadt Sassenberg




	59. Änderung gesamt [Layoutname]
	neu
	alt
	Verfahren
	Text 2
	Stempel


